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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1973

Norm

StGB §3 A1

StGB §99 C

StPO §86

StPO nF §86

Rechtssatz

Gegen eine im Sinne des § 93 StG rechtmäßige Anhaltung entsteht kein Notwehrrecht. Selbst wenn der Anzuhaltende

vom gemäß § 93 StG Legitimierten einen Schlag erhält, um sich ergreifen zu lassen, ist er nicht berechtigt, sich mit allen

Mitteln und um den Preis einer schweren Verletzung oder gar des Todes seines Widersachers dagegen zur Wehr zu

setzen (vgl RZ 1968,191).
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nur: Gegen eine im Sinne des § 93 StG rechtmäßige Anhaltung entsteht kein Notwehrrecht. (T1) Beisatz: § 86 Abs 2
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